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3. Richtlinie*
zur Einführung des fondsbezogenen Industriepreises 

u n d  der staatlichen normativen Regelung für die 
planmäßige Senkung von Industriepreisen 

in den Jahren 1969/1970

vom 3. Juni 1969

Die Richtlinie vom 26. Juni 1968 zur Einführung des 
foncl.sbezogencn Industriepreises und der staatlichen 
normativen Regelung für die planmäßige Senkung von 
Industriepreisen in den Jahren 1969/1970 (GBl. if S. 497) 
wird für die Ausarbeitung des Planes 1970 wie folgt 
ergänzt:

1. Die Ziffer 4.6. erhält für die Ausarbeitung des 
Planes 1970 folgende Fassung:

„Die WB, die den Ministerien direkt unterstell
ten volkseigenen Kombinat^ und die Wirt- 
schaftsrüte der Bezirke sowie andere wirtschafts- 
loitende Organe (im weiteren WB genannt) er
fassen im Prozeß der Ausarbeitung des Planes 
1070 die herstellerseitigen Auswirkungen .der 
planmäßigen Industriepreisänderungen 1970 auf 
der Grundlage der P-roduktionsstruklur 1970 je 
Erzeugnisposition.**

Die abnehmerseiligen Auswirkungen der plan
mäßigen Industriepreisänderungen 1970 sind von 
den WB auf der Grundlage der Absatzstruktur 
je Erzeugnisposition nach WB einzuschätzen.

Die WB entscheiden in eigener Verantwortung, 
welche Unterlagen der volkseigenen Betriebe 
zur Erfassung der Auswirkungen der, planmäßi
gen Industriepreisänderungen 1970 herangezo- 
;;en werden. Die’ Erfassung der Angaben der 
Betriebe bat mit dem geringsten Aufwand zu 
erfolgen. Dabei kann die Anlage I, Blatt 1 und 2 
verwendet werden.

• !. Richtlinie vom 1. März 1569 (GBl. II Nr. 31 S. 218)
■* rt.-mJO Nomenklatur vom 30. September 1908 der Erzcug- 
r'.'.illonen zur Ermittlung der ökonomischen Planinforma- 

1-11 für dlo Industrieprelsplanung tm Perspektivplanzeit- 
■ ei 1971-1975 (Sonderdruck Nr. 597 des Gesetzblattes).

Mit der Erfassung der Auswirkungen der plan
mäßigen Industriepreisänderungen 1970 durch die 
WB nehmen diese ihre Verantwortung bei der 
Arbeit mit den Preisen wahr.

Die von den WB je Erzeugnisposition einge
schätzten abnehmerseitigen Auswirkungen der 
planmäßigen Industriepreisänderungen 1970 sind 
mit den WB der Abnehmerbereiche einschließ
lich dem Produktionsmittelhandel abzustimmen. 
Der Produktionsmittelhandel hat bei der Abstim
mung den WB die Aufgliederung auf die Ab
nehmerbereiche des Produktionsmittelhandels zu 
übergeben. ‘ 1

Die Ergebnisse der Abstimmungen sind in den 
'Planunterlagen sowie den Zusammenfassungen 
der hersteller- und abnehmerseitfgen Auswir
kungen (Anlage!!, Blatt 1 und 2) zu berücksich
tigen.

Eine Abstimmung mit den Wirtschaftsräten der 
Bezirke und den Betrieben mit staatlicher Be
teiligung, privaten Industrie-, Bau-, Dienstlei- 
stungs- und Verkehrsbetrieben ist nicht erfor
derlich. Die Wirtschaftsräte der Bezirke haben 
ebenfalls keine Abstimmung durchzuführen.

V
Mit den Abstimmungen der Auswirkungen der 
planmäßigen Industriepreisänderungen 1970 wer
den die WB in die Lage versetzt, die ökono
mischen Planinformationen des Planes 1970 zu 
kontrollieren. Sie nehmen damit Einfluß auf die 
Durchsetzung der ökonomischen Wirkung der 
neuen Preise.

Die WB übergeben mit dem Planentwurf die 
Auswirkungsberechnungen je Erzeugnisposition 
gemäß Anlagen, Blatt 1 und 2 ihrem übergeord
neten Ministerium spwie den für die Prüfung 
und Koordinierung der Preisanträge zuständi
gen Organen.

Das für die Prüfung und Koordinierung der 
Preisanträge zuständige Organ faßt die ihm 
übergebenen Auswirkungen je Erzeugnisposition 
zusammen und vervollständigt die hersteller- 
seitigen Auswh'kungen der Industriepreisände
rungen um den Anteil der Auswirkungen der


